
Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum 

 

Straßen, Radwege, Bürgersteige oder auch Parkplätze sind in erste Linie für den „normalen“  

Verkehr bes#mmt. Werden diese Verkehrsräume durch eine Veranstaltung (z.B. einen Umzug, 

ein Straßenfest, Radtouren oder Old#merfahrten) mehr als üblich in Anspruch genommen, 

benö#gt der Veranstalter vorher eine Erlaubnis.  

 

Ziel einer solchen Erlaubnis ist es, die Sicherheit und Ordnung während der Veranstaltung 

sowohl für Teilnehmende als auch für alle anderen zu gewährleisten. Daher erfährt der 

Veranstalter mit der Genehmigung, was er aus behördlicher Sicht zu beachten hat und welche 

Auflagen sowie Empfehlungen die Behörden hier aussprechen.  

 

Regelmäßig sind für Veranstaltungen auch noch zusätzliche verkehrssichernde Maßnahmen 

erforderlich, wie zum Beispiel:  

• Straßensperrungen, manchmal mit Umleitungen  

• Halte- oder Parkverbote  

• Geschwindigkeitsbeschränkungen  

• Weitere Verkehrszeichen und Absperrungen  

 

Zuständigkeit für Erlaubnisse und Anordnung verkehrssichernder Maßnahmen 

Zuständig ist die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Coesfeld. Bei Veranstaltungen, die sich 

auf den Bereich der Städte Coesfeld und Dülmen beschränken, ist jeweils die Stadt der rich#ge 

Ansprechpartner. 

 

Welche Vorlaufzeiten werden für den Antrag benö#gt?  

Spätestens 14 Tage vor der geplanten Veranstaltung sollte der Antrag gestellt sein, um eine 

rechtzei#ge Bearbeitung zu gewährleisten. Eine frühzei#ge Antragstellung hil= dabei, etwaige 

Fragen rechtzei#g klären zu können. Bereits vorab empfiehlt sich eine Kontaktaufnahme zu der 

Straßenverkehrsbehörde. 

  

Erforderliche Unterlagen  

Für die Antragstellung sind folgende Unterlagen einzureichen:  

• ausgefüllter Antrag mit Lage-/ Streckenplan  

• Veranstaltererklärung 

• Versicherungsnachweis  

 

Vordrucke gibt es im Serviceportal des Kreises Coesfeld („Veranstaltungen im öffentlichen 

Verkehrsraum“). Gerne kann der Antrag auch direkt über das Serviceportal gestellt werden. 

 

Kosten  

Es ist eine Gebühr zwischen 30 € und 75 € zu zahlen. Weiteres hierzu im Serviceportal.  

 

Kontakt  

Gerne können Sie sich mit sämtlichen Anliegen und Fragen und vor allem zur Beratung im 

Vorfeld einer Planung wenden an 

 

Frau Kemmer          Frau Formann   

Tel.: 02541 – 18-3669       Tel.: 02541 – 18-3664   

E-Mail: veranstaltungen-strasse@kreis-coesfeld.de   


